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Verordnung des Innenministeriums über
die Haushaltswirtschaft der Gemeinden

(Gemeindehaushaltsverordnung -GemHVO)
Vom 11. Dezember 2009

 
  § 62

Erstmalige Bewertung, Eröffnungsbilanz

(1) In der Eröffnungsbilanz nach Artikel 13 Abs. 5 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushalts-
rechts vom 4. Mai 2009 sind die zum Stichtag der Aufstellung vorhandenen Vermögensgegenstände mit
den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 46, anzusetzen. Die
Vermögensgegenstände dürfen auch mit Werten angesetzt werden, die vor dem Stichtag für die Auf-
stellung der Eröffnungsbilanz in Anlagenachweisen nach § 38 der Gemeindehaushaltsverordnung vom
7. Februar 1973 (GBl. S. 33) in der zuletzt geltenden Fassung oder in einer Vermögensrechnung nach
der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur Vermögensrechnung nach § 43 GemHVO vom 31.
Oktober 2001 (GABl. S.1108) nachgewiesen sind. Der Grundsatz der Einzelbewertung (§ 43 Absatz 1
Nummer 2) ist hierbei zu beachten. Bei beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen, deren
Anschaffung oder Herstellung länger als sechs Jahre vor dem Stichtag für die Eröffnungsbilanz zurück-
liegt, kann von einer Inventarisierung und Aufnahme in die Bilanz abgesehen werden.

(2) Abweichend von Absatz 1 können für Vermögensgegenstände, die mehr als sechs Jahre vor dem
Stichtag der Eröffnungsbilanz angeschafft oder hergestellt wurden, den Preisverhältnissen zum Anschaf-
fungs- oder Herstellungszeitpunkt entsprechende Erfahrungswerte angesetzt werden, vermindert um
Abschreibungen nach § 46. Dabei können fiktive Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkte auf der Ba-
sis des aktuellen Zustands des Vermögensgegenstands und der danach geschätzten Restnutzungsdauer
angesetzt werden.

(3) Für Vermögensgegenstände, die vor dem 31. Dezember 1974 angeschafft oder hergestellt worden
sind, können abweichend von Absatz 1 und 2 den Preisverhältnissen zum 1. Januar 1974 entsprechende
Erfahrungswerte angesetzt werden, vermindert um Abschreibungen nach § 46.

(4) Bei Grundstücken, insbesondere bei landwirtschaftlich genutzten Grundstücken, Grünflächen und
Straßengrundstücken können örtliche Durchschnittswerte angesetzt werden. Außer bei Grünflächen und
Straßengrundstücken können für den Wert von Grund und Boden von Grundstücken, die dauerhaft einer
öffentlichen Zweckbestimmung dienen, vom Wert von Grund und Boden umliegender Grundstücke Ab-
schläge bis zur Hälfte des Werts vorgenommen werden. Bei der Bewertung von Straßen können die Er-
fahrungswerte für die einzelnen Straßenarten auf der Grundlage örtlicher Durchschnittswerte ermittelt
werden oder Pauschalwerte nach bekanntgemachten Bewertungsvorgaben je Straßenart angesetzt wer-
den. Bei Waldflächen können

1. für den Aufwuchs zwischen 7200 und 8200 Euro je Hektar und

 

2. für die Grundstücksfläche 2600 Euro je Hektar

 

angesetzt werden.
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(5) Als Wert von Beteiligungen und Sondervermögen ist, wenn die Ermittlung der tatsächlichen Anschaf-
fungskosten einen unverhältnismäßigen Aufwand verursachen würde, das anteilige Eigenkapital anzu-
setzen.

(6) Für Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -beiträge nach § 52 Abs. 4 Nr. 2 gelten
die Absätze 1 bis 3 entsprechend. Bei Bewertung von Vermögensgegenständen nach Erfahrungs- oder
Pauschalwerten sollen die korrespondierenden Sonderposten ebenfalls nach Erfahrungs- oder Pauschal-
werten ermittelt werden. Auf den Ansatz geleisteter Investitionszuschüsse nach § 52 Abs. 3 Nr. 2.2 in
der Eröffnungsbilanz kann verzichtet werden; soweit ein Ansatz erfolgt, gelten die Absätze 1 bis 3 ent-
sprechend.

(7) Die in der Eröffnungsbilanz nach den Absätzen 2 bis 6 angesetzten Werte für die Vermögensgegen-
stände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Weitere Fassungen dieser Norm
§ 62 GemHVO, vom 11.12.2009, gültig ab 01.01.2010 bis 20.05.2016
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